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§ 40 00. LGO 2009

06. LGO 2009 - 0O6. Landtagsgeschaftsordnung 2009

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

840

Beschlussfahigkeit; Mehrheit

(1) Zu einem Beschluss des Landtags ist, soweit nicht verfassungsgesetzlich ausdricklich etwas anderes bestimmt ist,
die Anwesenheit von mindestens der Halfte der Mitglieder und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(2) Kann eine Abstimmung wegen Beschlussunfahigkeit nicht vorgenommen werden, so ist die Sitzung zu schlieRen, zu
unterbrechen oder zu vertagen (8 45).

In Kraft seit 23.10.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lgo_2009/paragraf/40
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lgo_2009/paragraf/45
file:///

	§ 40 Oö. LGO 2009
	Oö. LGO 2009 - Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009


